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 Veröffentlicht am 30.01.2026

Entscheidungsdatum

30.01.2026

Norm

AsylG 2005 §6 Abs1 Z4

AsylG 2005 §7 Abs1 Z1

AsylG 2005 §7 Abs4

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 6 heute

2. AsylG 2005 § 6 gültig ab 20.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

3. AsylG 2005 § 6 gültig von 01.01.2006 bis 19.07.2015

1. AsylG 2005 § 7 heute

2. AsylG 2005 § 7 gültig ab 01.09.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2018

3. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.11.2017 bis 31.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 145/2017

4. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.11.2017 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 84/2017

5. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.06.2016 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

6. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.01.2014 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

7. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2009

8. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

9. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.01.2006 bis 30.06.2008

1. AsylG 2005 § 7 heute

2. AsylG 2005 § 7 gültig ab 01.09.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 56/2018

3. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.11.2017 bis 31.08.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 145/2017

4. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.11.2017 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 84/2017

5. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.06.2016 bis 31.10.2017 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

6. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.01.2014 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

7. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.01.2010 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 122/2009

8. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.07.2008 bis 31.12.2009 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 4/2008

9. AsylG 2005 § 7 gültig von 01.01.2006 bis 30.06.2008

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018
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4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

Spruch

,

W251 2294648-1/26E

IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Dr. Angelika GLATZ als Einzelrichterin über die Beschwerde

von XXXX , geb. XXXX , StA. Afghanistan, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen GmbH, gegen Spruchpunkt I. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl

vom 02.05.2024, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, zu Recht:Das Bundesverwaltungsgericht

erkennt durch die Richterin Dr. Angelika GLATZ als Einzelrichterin über die Beschwerde von römisch 40 , geb. römisch

40 , StA. Afghanistan, vertreten durch die Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH, gegen

Spruchpunkt römisch eins. des Bescheides des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl vom 02.05.2024, Zl. römisch

40 , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, zu Recht:

A)

Die Beschwerde wird abgewiesen.

B)

Die Revision ist nicht zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I.       Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer reiste gemeinsam mit seinen Eltern nach Österreich ein und stellte am 25.09.2015 einen

Antrag auf internationalen Schutz.

Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: Bundesamt) vom 17.03.2017 wurde der

Mutter des Beschwerdeführers der Status einer Asylberechtigten zuerkannt. Dem Beschwerdeführer wurde mit

Bescheid des Bundesamtes vom selben Tag als Familienangehöriger gemäß § 34 iVm § 3 AsylG der Staus eines

Asylberechtigten zuerkannt.Mit Bescheid des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: Bundesamt) vom

17.03.2017 wurde der Mutter des Beschwerdeführers der Status einer Asylberechtigten zuerkannt. Dem

Beschwerdeführer wurde mit Bescheid des Bundesamtes vom selben Tag als Familienangehöriger gemäß Paragraph

34, in Verbindung mit Paragraph 3, AsylG der Staus eines Asylberechtigten zuerkannt.

2. Der Beschwerdeführer trat bereits am 23.06.2021 in Zusammenhang mit seinem Bruder und wegen Raubes unter

Verwendung einer Spielzeugpistole in Österreich strafrechtlich in Erscheinung. Über den Bruder wurde

Untersuchungshaft verhängt, während der Beschwerdeführer noch strafunmündig war.

3. Der Beschwerdeführer wurde am 07.09.2023 wegen des Vergehens der Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 90

Tagessätzen zu je 4 EUR verurteilt, wobei die Strafe im Ausmaß von 60 Tagessätzen unter Setzung einer Probezeit von

3 Jahren bedingt nachgesehen wurde.
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4. Der Beschwerdeführer wurde am 09.11.2023 von einem Landesgericht wegen des Vergehens des

Einbruchsdiebstahls zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen a 4 EUR verurteilt, wobei ein Teil der Freiheitsstrafe im

Ausmaß von 60 Tagessätzen unter Setzung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurde.

5. Der Beschwerdeführer wurde am 15.02.2024 von einem Landesgericht wegen des Verbrechens der absichtlichen

schweren Körperverletzung (§87 Abs 1 StGB), des Vergehens der gefährlichen Drohung (§ 107 Abs 1 StGB), der

Verbrechen der schweren Körperverletzung (§ 84 Abs 4 StGB), des Vergehens der Nötigung (§ 105 Abs 1 StGB), des

Vergehens des Diebstahls (§ 127 StGB), des Vergehens der Sachbeschädigung (§ 125 StGB), des Verbrechens des

schweren Raubes (§§ 142, 143 Abs 1 zweiter Fall StGB) sowie der Verbrechen des Raubes (§§ 15, 142 Abs 1 und 2 StGB)

zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt, wobei ein Teil der Freiheitsstrafe im Ausmaß von 14 Monaten unter

Setzung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurde. 5. Der Beschwerdeführer wurde am 15.02.2024 von

einem Landesgericht wegen des Verbrechens der absichtlichen schweren Körperverletzung (§87 Absatz eins, StGB), des

Vergehens der gefährlichen Drohung (Paragraph 107, Absatz eins, StGB), der Verbrechen der schweren

Körperverletzung (Paragraph 84, Absatz 4, StGB), des Vergehens der Nötigung (Paragraph 105, Absatz eins, StGB), des

Vergehens des Diebstahls (Paragraph 127, StGB), des Vergehens der Sachbeschädigung (Paragraph 125, StGB), des

Verbrechens des schweren Raubes (Paragraphen 142, 143, Absatz eins, zweiter Fall StGB) sowie der Verbrechen des

Raubes (Paragraphen 15, 142, Absatz eins und 2 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt, wobei ein

Teil der Freiheitsstrafe im Ausmaß von 14 Monaten unter Setzung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen

wurde.

6. Der Beschwerdeführer wurde am 18.07.2024 von einem Landesgericht wegen des Vergehens der schweren

Nötigung (§ 105 Abs 1 StGB) sowie des Verbrechens des schweren Raubes (§§ 142, 143 Abs 2 erster Fall StGB) zu einer

Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt.6. Der Beschwerdeführer wurde am 18.07.2024 von einem Landesgericht

wegen des Vergehens der schweren Nötigung (Paragraph 105, Absatz eins, StGB) sowie des Verbrechens des schweren

Raubes (Paragraphen 142, 143, Absatz 2, erster Fall StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt.

7. Das Bundesamt leitete gegen den Beschwerdeführer wegen seiner Straffälligkeit ein Aberkennungsverfahren ein.

8. Mit dem hier gegenständlichen Bescheid vom 02.05.2024 wurde dem Beschwerdeführer der mit Bescheid vom

17.03.2017 zuerkannte Status eines Asylberechtigten gemäß § 7 Abs. 1 Z 1 AsylG aberkannt. Es wurde festgestellt, dass

dem Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht mehr zukommt (Spruchpunkt I.). Es wurde dem

Beschwerdeführer kein Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und die Zurückweisung, Zurückschiebung

oder Abschiebung nach Afghanistan hingegen für unzulässig erklärt (Spruchpunkt II.).8. Mit dem hier gegenständlichen

Bescheid vom 02.05.2024 wurde dem Beschwerdeführer der mit Bescheid vom 17.03.2017 zuerkannte Status eines

Asylberechtigten gemäß Paragraph 7, Absatz eins, ZiLer eins, AsylG aberkannt. Es wurde festgestellt, dass dem

Beschwerdeführer die Flüchtlingseigenschaft nicht mehr zukommt (Spruchpunkt römisch eins.). Es wurde dem

Beschwerdeführer kein Status eines subsidiär Schutzberechtigten zuerkannt und die Zurückweisung, Zurückschiebung

oder Abschiebung nach Afghanistan hingegen für unzulässig erklärt (Spruchpunkt römisch zwei.).

Das Bundesamt führte im Wesentlichen aus, dass der Beschwerdeführer durch die Verbrechen des schweren Raubes

und der absichtlichen schweren Körperverletzung besonders schwere Verbrechen begangen habe, sodass die

Aberkennung des Status des Asylberechtigten erforderlich sei. Da der Beschwerdeführer wegen besonders schwerer

Verbrechen verurteilt worden sei und er aufgrund seiner bisherigen Straftaten, die immer weiter eskalierten, eine

Gefahr für die Allgemeinheit darstelle, sei ihm auch nicht der Status des subsidiär Schutzberechtigten zuzuerkennen.

Die Zurückweisung, Zurückschiebung oder Abschiebung des Beschwerdeführers nach Afghanistan sei jedoch

unzulässig.

9. Der Beschwerdeführer erhob gegen Spruchpunkt I. und II. dieses Bescheides, soweit dies hinsichtlich Spruchpunkt II.

die Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten betraf, Beschwerde und brachte im Wesentlichen

vor, dass dem angefochtenen Bescheid keine Ausführungen zur besonderen Schwere der Straftat oder Hinweise auf

eine Gemeingefährlichkeit zu entnehmen seien, auch spezialpräventive Überlegungen seien lediglich allgemein

angeführt. Das Bundesamt sei auch nicht auf die Persönlichkeit oder die speziMschen Umstände des Einzelfalls

eingegangen. Zudem habe das Bundesamt den Beschwerdeführer nicht einvernommen. Das Bundesamt wäre jedoch

angehalten gewesen, sich bei einer Befragung einen persönlichen Eindruck über den Beschwerdeführer zu machen.9.

Der Beschwerdeführer erhob gegen Spruchpunkt römisch eins. und römisch zwei. dieses Bescheides, soweit dies
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hinsichtlich Spruchpunkt römisch zwei. die Nichtzuerkennung des Status des subsidiär Schutzberechtigten betraf,

Beschwerde und brachte im Wesentlichen vor, dass dem angefochtenen Bescheid keine Ausführungen zur besonderen

Schwere der Straftat oder Hinweise auf eine Gemeingefährlichkeit zu entnehmen seien, auch spezialpräventive

Überlegungen seien lediglich allgemein angeführt. Das Bundesamt sei auch nicht auf die Persönlichkeit oder die

speziMschen Umstände des Einzelfalls eingegangen. Zudem habe das Bundesamt den Beschwerdeführer nicht

einvernommen. Das Bundesamt wäre jedoch angehalten gewesen, sich bei einer Befragung einen persönlichen

Eindruck über den Beschwerdeführer zu machen.

Mit Schriftsatz vom 15.01.2026 wurde die Beschwerde gegen Spruchpunkt II. zurückgezogen.Mit Schriftsatz vom

15.01.2026 wurde die Beschwerde gegen Spruchpunkt römisch zwei. zurückgezogen.

10. Das Bundesverwaltungsgericht führte am 19.01.2026 eine mündliche Verhandlung durchgeführt, in der der

Beschwerdeführer in Anwesenheit seiner gesetzlichen Vertreter einvernommen wurde.

II.     Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1.       Feststellungen:

1.1.    Zur Person des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer führt in Österreich den Namen XXXX und das Geburtsdatum XXXX Er ist afghanischer

Staatsangehöriger. Der Beschwerdeführer ist sunnitischer Moslem (Verhandlungsprotokoll vom 19.01.2026 = VP S. 6).

Seine Muttersprache ist Dari. Der Beschwerdeführer führt in Österreich den Namen römisch 40 und das

Geburtsdatum römisch 40 Er ist afghanischer Staatsangehöriger. Der Beschwerdeführer ist sunnitischer Moslem

(Verhandlungsprotokoll vom 19.01.2026 = VP Sitzung 6). Seine Muttersprache ist Dari.

Der Beschwerdeführer wurde in der Stadt Kabul geboren. Er reiste im Alter von 6 Jahren nach Österreich (VP S. 6f). In

Österreich leben die Eltern und der ältere Bruder des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer und sein älterer

Bruder beMnden sich derzeit aufgrund von verschiedenen Straftaten in Haft in einer Justizanstalt. Der

Beschwerdeführer wurde in der Stadt Kabul geboren. Er reiste im Alter von 6 Jahren nach Österreich (VP Sitzung 6f). In

Österreich leben die Eltern und der ältere Bruder des Beschwerdeführers. Der Beschwerdeführer und sein älterer

Bruder befinden sich derzeit aufgrund von verschiedenen Straftaten in Haft in einer Justizanstalt.

1.2.    Zum (Privat)Leben des Beschwerdeführers in Österreich:

1.2.1. Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich ein und lebt seit 2015 in

Österreich.

Mit Bescheid des Bundesamtes vom 17.03.2017 wurde der Mutter des Beschwerdeführers der Asylstatus zuerkannt.

Dem Beschwerdeführer wurde am 17.03.2017 als Familienangehöriger der Status des Asylberechtigten zuerkannt.

Der Beschwerdeführer beMndet sich derzeit in Strafhaft (Beilage ./I). Der Beschwerdeführer hat während der Haft

seinen POichtschulabschluss bestanden (Beilage ./C). In der Haft hat der Beschwerdeführer zunächst für ca. ein Jahr als

Hausarbeiter in der Jugendabteilung gearbeitet. Seit drei Monaten arbeitet er in der Beamtenküche (VP S. 9). Der

Beschwerdeführer beMndet sich derzeit in Strafhaft (Beilage ./I). Der Beschwerdeführer hat während der Haft seinen

POichtschulabschluss bestanden (Beilage ./C). In der Haft hat der Beschwerdeführer zunächst für ca. ein Jahr als

Hausarbeiter in der Jugendabteilung gearbeitet. Seit drei Monaten arbeitet er in der Beamtenküche (VP Sitzung 9).

Der Beschwerdeführer ging in Österreich, außerhalb der Justizanstalt, noch keiner Arbeit nach, er wurde bisher von

seinen Eltern versorgt (VP S. 6). Seine engsten Bezugspersonen sind seine Eltern, die ihn und seinen Bruder einmal pro

Woche in der Justizanstalt besuchen (VP S. 8). Der Beschwerdeführer ging in Österreich, außerhalb der Justizanstalt,

noch keiner Arbeit nach, er wurde bisher von seinen Eltern versorgt (VP Sitzung 6). Seine engsten Bezugspersonen sind

seine Eltern, die ihn und seinen Bruder einmal pro Woche in der Justizanstalt besuchen (VP Sitzung 8).

1.3.    Zu den Gründen für die Aberkennung des Staus des Asylberechtigten:

1.3.1. Der Beschwerdeführer trat bereits am 23.06.2021 in Zusammenhang mit seinem älteren Bruder und wegen

Raubes unter Verwendung einer Spielzeugpistole strafrechtlich in Erscheinung. Über den Bruder wurde

Untersuchungshaft verhängt, während der Beschwerdeführer noch strafunmündig war.



Der Beschwerdeführer wurde am 07.09.2023 wegen des Vergehens der Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 90

Tagessätzen zu je EUR 4 verurteilt, wobei die Strafe im Ausmaß von 60 Tagessätzen unter Setzung einer Probezeit von

3 Jahren bedingt nachgesehen wurde.

Der Beschwerdeführer wurde am 09.11.2023 von einem Landesgericht wegen des Vergehens des Diebstahls durch

Einbruch (§§127, 129 Abs 1 Z 3 StGB) zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen a 4 EUR verurteilt, wobei ein Teil der

Freiheitsstrafe im Ausmaß von 60 Tagessätzen unter Setzung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen

wurde.Der Beschwerdeführer wurde am 09.11.2023 von einem Landesgericht wegen des Vergehens des Diebstahls

durch Einbruch (§§127, 129 Absatz eins, ZiLer 3, StGB) zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen a 4 EUR verurteilt,

wobei ein Teil der Freiheitsstrafe im Ausmaß von 60 Tagessätzen unter Setzung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt

nachgesehen wurde.

Der Beschwerdeführer hat am 06.09.2023 eine Sperrvorrichtung aufgebrochen und aus dieser einen E-Scooter

gestohlen. Als mildernd wurden der bisher ordentliche Lebenswandel und das teilweise Geständnis gewertet, als

erschwerend das Zusammentreffen von zwei Vergehen.

1.3.2. Der Beschwerdeführer wurde am 15.02.2024 wegen des Verbrechens der absichtlichen schweren

Körperverletzung (§87 Abs 1 StGB), des Vergehens der gefährlichen Drohung (§ 107 Abs 1 StGB), der Verbrechen der

schweren Körperverletzung (§ 84 Abs 4 StGB), des Vergehens der Nötigung (§ 105 Abs 1 StGB), des Vergehens des

Diebstahls (§ 127 StGB), des Vergehens der Sachbeschädigung (§ 125 StGB), des Verbrechens des schweren Raubes (§§

142, 143 Abs 1 zweiter Fall StGB) sowie der Verbrechen des Raubes (§§ 15, 142 Abs 1 und 2 StGB) zu einer

Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt, wobei ein Teil der Freiheitsstrafe im Ausmaß von 14 Monaten unter Setzung

einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurde. 1.3.2. Der Beschwerdeführer wurde am 15.02.2024 wegen

des Verbrechens der absichtlichen schweren Körperverletzung (§87 Absatz eins, StGB), des Vergehens der gefährlichen

Drohung (Paragraph 107, Absatz eins, StGB), der Verbrechen der schweren Körperverletzung (Paragraph 84, Absatz 4,

StGB), des Vergehens der Nötigung (Paragraph 105, Absatz eins, StGB), des Vergehens des Diebstahls (Paragraph 127,

StGB), des Vergehens der Sachbeschädigung (Paragraph 125, StGB), des Verbrechens des schweren Raubes

(Paragraphen 142, 143, Absatz eins, zweiter Fall StGB) sowie der Verbrechen des Raubes (Paragraphen 15, 142, Absatz

eins und 2 StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 21 Monaten verurteilt, wobei ein Teil der Freiheitsstrafe im Ausmaß von

14 Monaten unter Setzung einer Probezeit von 3 Jahren bedingt nachgesehen wurde.

1.3.2.1. Der Beschwerdeführer und seine Eltern befanden sich am 17.08.2023 in einem Zug um den älteren Bruder des

Beschwerdeführers im Gefängnis zu besuchen. Der Kontrolleur E. führte eine Fahrscheinkontrolle beim

Beschwerdeführer und bei seinen Eltern durch, die jedoch statt 3 nur 2 Fahrscheine bei sich hatten. Der Kontrolleur E.

forderte die Familie zunächst auf sich durch einen gültigen Lichtbildausweis auszuweisen und im weiteren Verlauf in

der nächsten Station auszusteigen und dieser gab auch an, dass die Polizei verständigt werde. Der Beschwerdeführer

geriet in Rage und attackierte aus Wut den Kontrolleur E. indem er ihm einen Faustschlag in den linken Halsbereich,

einen Faustschlag gegen dessen Gesicht, zwei Faustschläge gegen dessen Brust und einen Faustschlag gegen dessen

Oberarm versetzte. Der AngriL hatte beim Kontrolleur E. Hämatome am linken Oberarm, am Brustkorb sowie eine

Schwellung an der Wange und am Hals zur Folge, die eine Berufsunfähigkeit und einen Krankenstand bis zum

14.09.2023 zur Folge hatte. Er hatte dadurch insbesondere mit Schlafproblemen zu kämpfen, die auf die

hervorgerufene psychosomatische Belastung zurückzuführen sind. Diesbezüglich muss er nun Schlaftabletten nehmen

(AS 69; ON2.2, 7). Zudem bedrohte der Beschwerdeführer den Kontrolleur E. indem er seine Hände zu Fäusten ballte

und äußerte: „Ich bringe euch alle um.“ (AS 69).

Der Kontrolleur B. wurde auf den AngriL aufmerksam und versuchte den Beschwerdeführer festzuhalten um ihn von

der Verwirklichung weiterer Straftaten abzuhalten. Dies misslang jedoch, da der Beschwerdeführer daraufhin den

Kontrolleur B. attackierte und ihm zahlreiche wuchtige Faustschläge ins Gesicht versetze, dessen Kopf mit beiden

Händen festhielt und sodann zumindest zweimal mit dem Knie in dessen Gesicht schlug, wodurch der Kontrolleur B.

einen Orbitatbodenbruch, einen Nasenbeinbruch, eine Knieprellung, eine Kopfprellung sowie zahlreiche Hämatome

erlitt. Angesichts der schweren Verletzungen wurde der Kontrolleur B. noch vom Vorfallsort von der Rettung in ein

Landeskrankenhaus gebracht. Der Nasenbeinbruch musste anschließend operativ versorgt werden, dies hatte auch

einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus zur Folge. Der Kontrolleur B. musste aufgrund eines entstandenen

Traumas in psychologische Betreuung. Die Berufsunfähigkeit und der einhergehende Krankenstand wurde auf noch

weitere 12 Wochen nach dem polizeilichen Abschlussbericht vom 09.09.2023 geschätzt (ON 2.2., S. 3; AS 69; ON 2.2.
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7).Der Kontrolleur B. wurde auf den AngriL aufmerksam und versuchte den Beschwerdeführer festzuhalten um ihn

von der Verwirklichung weiterer Straftaten abzuhalten. Dies misslang jedoch, da der Beschwerdeführer daraufhin den

Kontrolleur B. attackierte und ihm zahlreiche wuchtige Faustschläge ins Gesicht versetze, dessen Kopf mit beiden

Händen festhielt und sodann zumindest zweimal mit dem Knie in dessen Gesicht schlug, wodurch der Kontrolleur B.

einen Orbitatbodenbruch, einen Nasenbeinbruch, eine Knieprellung, eine Kopfprellung sowie zahlreiche Hämatome

erlitt. Angesichts der schweren Verletzungen wurde der Kontrolleur B. noch vom Vorfallsort von der Rettung in ein

Landeskrankenhaus gebracht. Der Nasenbeinbruch musste anschließend operativ versorgt werden, dies hatte auch

einen stationären Aufenthalt im Krankenhaus zur Folge. Der Kontrolleur B. musste aufgrund eines entstandenen

Traumas in psychologische Betreuung. Die Berufsunfähigkeit und der einhergehende Krankenstand wurde auf noch

weitere 12 Wochen nach dem polizeilichen Abschlussbericht vom 09.09.2023 geschätzt (ON 2.2., Sitzung 3; AS 69; ON

2.2. 7).

Der Lokführer und die Zugkontrolleurin EB. wollten ebenso den Streit schlichten. Während die Kontrolleurin EB.

versuchte auf den Beschwerdeführer deeskalierend einzuwirken, verpasste der Beschwerdeführer ihr zunächst einen

Faustschlag in den Bereich des rechten MittelMngers. Im weiteren Verlauf schleuderte der Beschwerdeführer eine

Armbanduhr nach der Kontrolleurin EB. und traf diese am Rippenbogen. Dies hatte eine Prellung sowie eine

Schwellung am rechten MittelMnger sowie eine Prellung am Rippenbogen zur Folg. Die Kontrolleurin EB. musste über

einen längeren Zeitraum eine Schiene tragen sowie Schmerzmittel und Schlaftabletten zu sich nehmen und war über

24 Tage berufsunfähig. Der Beschwerdeführer hat die Kontrolleurin EB. zudem zu einer Handlung genötigt, nämlich

ihn vorbei zu lassen, indem er ihr sagte, dass es im scheißegal sei, dass sie eine Frau sei, er werde sie trotzdem

zusammenschlage, wenn sie ihn nicht vorbeilasse (AS 70; ON 2.2, 4).

Wenige Sekunden vor dem Einschreiten der Polizeibeamten verpasste der Beschwerdeführer dem Kontrolleur B. einen

Faustschlag, wodurch dem Kontrolleur schwarz vor Augen wurde und er leicht mit seinem Gesicht nach unten sackte.

Diesen Moment nutzte der Vater des Beschwerdeführers und verpasste dem Kontrolleur B. noch einen zusätzlichen

Faustschlag von unten nach oben in den Mundbereich, wodurch der Kontrolleur B. seinen linken vorderen

Schneidezahn verlor (AS 69; ON 2.2, 8).

1.3.2.2. Der Beschwerdeführer nahm einer anderen Person am 18.05.2023 eine Umhängetasche von der Schulter,

durchsuchte die Umhängetasche und nahm aus dieser EUR 25,00 weg (AS 70; ON 4.2, 1f).

1.3.2.3. Am 16.08.2023 nahm der Beschwerdeführer einen faustgroßen Stein, den er fünfmal gegen die Glasscheibe

des Fensters und gegen die Glasscheibe der Tür der Posthütte in der Justizanstalt warf, wodurch auf beiden Schreiben

eine sichtbare Zersplitterung des Glases entstand sowie ein Sachschaden in Höhe von EUR 1.462,22 (AS 70).

1.3.2.4. Der Beschwerdeführer hat am 29.09.2023 eine andere Person mit dem Stanley-Messer mit ausgefahrener

Klinge bedroht und diese zur Herausgabe von EUR 4,00 an Bargeld sowie einer Packung Süßigkeiten aufgefordert und

diese in weiterer Folge auch an sich genommen (AS 70).

Der Beschwerdeführer hat am 10.10.2023 einer anderen Person mit der Oachen Hand einen Schlag in das Gesicht

versetzt und den Rucksack entrissen, den er anschließend nach für ihn brauchbaren Sachen durchsucht (AS 70-71).

Der Beschwerdeführer hat am 27.09.2023 drei anderen Personen gesagt, dass sie „gefetzt“ werden würden, wenn sie

die Taschen nicht zeigen würden, wobei er in weitere Folge deren Rucksäcke sowie Jacken und Hosentaschen erfolglos

nach für ihn brauchbaren Sachen durchsuchte (AS 71).

1.3.2.5. Als mildernd wurde das teilweise reumütige Geständnis sowie der teilweise Versuch bei den Taten gewertet.

Als erschwerend wurde das ZusammentreLen von mehreren strafbaren Handlungen derselben und verschiedener Art,

eine einschlägige Vorstrafe, der rasche Rückfall, die Tatbegehung innerhalb der Probezeit sowie die Tatbegehung

während eines anhängigen Verfahrens gewertet. Dem Beschwerdeführer wurde aufgetragen beim Verein Neustart ein

Anti-Gewalt-Training zu absolvieren.

Die Vor- bzw. Untersuchungshaft vom 17.08.2023 bis 18.08.2023 sowie vom 09.11.2023 bis 15.02.2024 wurden auf die

Strafe angerechnet.

1.3.3. Der Beschwerdeführer wurde am 18.07.2024 von einem Landesgericht wegen des Vergehens der schweren

Nötigung (§ 105 Abs 1 StGB) sowie des Verbrechens des schweren Raubes (§§ 142, 143 Abs 2 erster Fall StGB) zu einer

Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt.1.3.3. Der Beschwerdeführer wurde am 18.07.2024 von einem Landesgericht
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wegen des Vergehens der schweren Nötigung (Paragraph 105, Absatz eins, StGB) sowie des Verbrechens des schweren

Raubes (Paragraphen 142, 143, Absatz 2, erster Fall StGB) zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten verurteilt.

Am 03.03.2024 waren der Beschwerdeführer, sein Bruder sowie der Täter B. und der Täter S. gemeinsam unterwegs,

als B. sein Opfer zu Boden stieß, wodurch dieses mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. D. versetzte dem Opfer

mehrere Faustschläge ins Gesicht und würgte das Opfer am Hals. Nachdem sich das Opfer wieder aufgerichtet hatte,

hat B. dieses erneut zu Boden gestoßen bzw. gegen eine Mauer geworfen, wodurch das Opfer mit dem Kopf hart

aufschlug und bewusstlos liegen blieb. Das Opfer erlitt dadurch eine verschobene Nasenbeinfraktur, eine

Daumenprellung, eine Rissquetschwunde, multiple Prellungen im Gesichtsbereich und Schürfwunden im

Bauchbereich, somit eine mehr als 24 Tage andauernde Gesundheitsschädigung. Der Bruder des Beschwerdeführers

trug zur Tatausführung bei, indem er B. durch laute Anfeuerungsrufe motivierte und indem er einen Freund des

Opfers davon abhielt, dem Opfer zur Hilfe zu kommen. Der Bruder des Beschwerdeführers zerrte den Freund des

Opfers von diesem weg. Der Buder des Beschwerdeführers versetzte dem Freund des Opfers Fußtritte und hielt ihn

auf Abstand, indem er dem Freund des Opfers eine abgebrochene GlasOasche vorhielt und sinngemäß äußerte, dass

er sich verpissen solle und er ihn abstechen werde, wenn er noch einmal versuche sich einzumischen. Der

Beschwerdeführer und der Täter S. haben in dieser Situation im bewussten und gewollten Zusammenwirken als

Mittäter dem Opfer eine Schildkappe der Marke GUCCI im Wert von EUR 350 sowie einen unbekannten

Wertgegenstand aus seiner Jacke mit Gewalt weggenommen. Der Beschwerdeführer hat den Täter B. durch laute

Anfeuerungsrufe motivierte und den Freund des Opfers davon abgehalten dem Opfer zur Hilfe zu eilen, indem er

seinen Bruder mit Drohgebärden unterstützte den Freund des Opfers auf Abstand zu halten und indem er einen

unbekannten Gegenstand aus der Jackentasche des Opfers wegnahm. Der Täter S. hat den Täter B ebenfalls durch

laute Anfeuerungsrufe motiviert, dem im WürgegriL des Täters B. beMndlichen Opfer mit dem rechten Fuß gegen das

Gesicht getreten und dem Opfer die beige Schirmkappe weggenommen. Am 03.03.2024 waren der Beschwerdeführer,

sein Bruder sowie der Täter B. und der Täter Sitzung gemeinsam unterwegs, als B. sein Opfer zu Boden stieß, wodurch

dieses mit dem Kopf auf den Boden aufschlug. D. versetzte dem Opfer mehrere Faustschläge ins Gesicht und würgte

das Opfer am Hals. Nachdem sich das Opfer wieder aufgerichtet hatte, hat B. dieses erneut zu Boden gestoßen bzw.

gegen eine Mauer geworfen, wodurch das Opfer mit dem Kopf hart aufschlug und bewusstlos liegen blieb. Das Opfer

erlitt dadurch eine verschobene Nasenbeinfraktur, eine Daumenprellung, eine Rissquetschwunde, multiple Prellungen

im Gesichtsbereich und Schürfwunden im Bauchbereich, somit eine mehr als 24 Tage andauernde

Gesundheitsschädigung. Der Bruder des Beschwerdeführers trug zur Tatausführung bei, indem er B. durch laute

Anfeuerungsrufe motivierte und indem er einen Freund des Opfers davon abhielt, dem Opfer zur Hilfe zu kommen.

Der Bruder des Beschwerdeführers zerrte den Freund des Opfers von diesem weg. Der Buder des Beschwerdeführers

versetzte dem Freund des Opfers Fußtritte und hielt ihn auf Abstand, indem er dem Freund des Opfers eine

abgebrochene GlasOasche vorhielt und sinngemäß äußerte, dass er sich verpissen solle und er ihn abstechen werde,

wenn er noch einmal versuche sich einzumischen. Der Beschwerdeführer und der Täter Sitzung haben in dieser

Situation im bewussten und gewollten Zusammenwirken als Mittäter dem Opfer eine Schildkappe der Marke GUCCI im

Wert von EUR 350 sowie einen unbekannten Wertgegenstand aus seiner Jacke mit Gewalt weggenommen. Der

Beschwerdeführer hat den Täter B. durch laute Anfeuerungsrufe motivierte und den Freund des Opfers davon

abgehalten dem Opfer zur Hilfe zu eilen, indem er seinen Bruder mit Drohgebärden unterstützte den Freund des

Opfers auf Abstand zu halten und indem er einen unbekannten Gegenstand aus der Jackentasche des Opfers

wegnahm. Der Täter Sitzung hat den Täter B ebenfalls durch laute Anfeuerungsrufe motiviert, dem im WürgegriL des

Täters B. beMndlichen Opfer mit dem rechten Fuß gegen das Gesicht getreten und dem Opfer die beige Schirmkappe

weggenommen.

Als mildernd wurde beim Beschwerdeführer kein Umstand gewertet. Als erschwerend wurden beim Beschwerdeführer

zwei zählbare Vorstrafen, die Tatbegehung während oLener Probezeit, das ZusammentreLen von einem Verbrechen

und einem Vergehen, der rasche Rückfall nach der letzten bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe am

23.02.2024 sowie die Tatbegehung in der Gesellschaft eines Mittäters gewertet. Die mit Urteil eines Landesgerichts

vom 15.02.2024 gewährte bedingte Strafnachsicht wurde widerrufen. Die Vorhaft vom 26.03.2024 bis zum 18.07.024

wurde angerechnet.

1.3.4. Beim Beschwerdeführer ist ein Gesinnungswandel, eine Verantwortungsübernahme oder eine Schuldeinsicht

nicht zu erkennen. Der vergangene Zeitraum seit der letzten strafgerichtlichen Verurteilung des Beschwerdeführers



erscheint auch weit aus zu kurz um von einem Wohlverhalten bzw. einer positiven Zukunftsprognose ausgehen zu

können, zumal sich der Beschwerdeführer nach wie vor in Haft beMndet. Weder anhängige Strafverfahren, oLene

Probezeiten oder das bereits verspürte Haftübel konnten den Beschwerdeführer von der Begehung weiterer Straftaten

abhalten. Der Beschwerdeführer wird auch in Zukunft strafbare Handlungen begehen, die eine erhebliche Gefahr für

ein Grundinteresse der Allgemeinheit, wie Gesundheit und körperliche Unversehrtheit sowie öLentliche Ordnung und

Sicherheit, darstellen.

2.       Beweiswürdigung:

Beweis wurde erhoben durch Einsicht in den Verwaltungsakt und den Gerichtsakt und durch Einsicht in den

Strafgerichtsakt sowie durch Einvernahme des Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung als Partei.

2.1.    Zu den Feststellungen zur Person des Beschwerdeführers:

Die Feststellungen zur Identität des Beschwerdeführers ergeben sich aus seinen dahingehend übereinstimmenden

Angaben vor den Organen des öLentlichen Sicherheitsdienstes, vor dem Bundesamt, in der Beschwerde und vor dem

Bundesverwaltungsgericht. Die getroLenen Feststellungen zum Namen und zum Geburtsdatum des

Beschwerdeführers gelten ausschließlich zur IdentiMzierung der Person des Beschwerdeführers im

Beschwerdeverfahren.

Die Feststellungen zur Staatsangehörigkeit des Beschwerdeführers, zu seiner Volksgruppen- und

Religionszugehörigkeit, seiner Muttersprache und seinem Lebenslauf gründen sich auf seinen diesbezüglich

schlüssigen und stringenten Angaben. Das Bundesverwaltungsgericht hat keine Veranlassung, an diesen im gesamten

Verfahren gleich gebliebenen Angaben zu zweifeln.

2.2.    Zu den Feststellungen zum (Privat)Leben des Beschwerdeführers in Österreich:

2.2.1. Die Feststellungen zum Leben des Beschwerdeführers in Österreich, insbesondere zur Aufenthaltsdauer, seinem

Familienleben und seiner Integration in Österreich, stützen sich auf die Aktenlage und auf die Angaben des

Beschwerdeführers in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht.

Die Feststellungen zur Zuerkennung des Status des Asylberechtigten in Ableitung von seiner Mutter, ergeben sich aus

dem Akteninhalt.

2.3.    Zu den Feststellungen zu den Gründen für die Aberkennung des Staus des Asylberechtigten:

2.3.1. Die Feststellungen zu den gerichtlichen Verurteilungen des Beschwerdeführers, den dort zugrundeliegenden

Sachverhalten und zu den gerichtlichen Erwägungen zu Milderungs- und Erschwerungsgründen, ergeben sich aus der

Einsichtnahme in die Strafakte und die vorliegenden Strafurteile.

Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer wegen eines Verbrechens im Sinne des § 17 StGB verurteilt worden ist,

erfolgt anhand des Umstandes, dass das Verbrechen der absichtlichen schweren Körperverletzung (§87 Abs 1 StGB)

mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft wird. Das Verbrechen der schweren Körperverletzung (§

84 Abs 4 StGB) wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Das Verbrechen des

schweren Raubes (§§ 142, 143 Abs 1 zweiter Fall StGB bzw. §§ 142, 143 Abs 2 erster Fall StGB) wird mit einer

Freiheitsstrafe von einem bis zu fünfzehn Jahren bestraft. Das Verbrechen des Raubes (§§ 15, 142 Abs 1 und 2 StGB)

wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Die für diese Delikte angedrohten Strafdrohungen

übersteigen damit die Untergrenze des § 17 Abs. 1 StGB von drei Jahren.Die Feststellung, dass der Beschwerdeführer

wegen eines Verbrechens im Sinne des Paragraph 17, StGB verurteilt worden ist, erfolgt anhand des Umstandes, dass

das Verbrechen der absichtlichen schweren Körperverletzung (§87 Absatz eins, StGB) mit einer Freiheitsstrafe von

einem bis zu zehn Jahren bestraft wird. Das Verbrechen der schweren Körperverletzung (Paragraph 84, Absatz 4, StGB)

wird mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. Das Verbrechen des schweren Raubes

(Paragraphen 142, 143, Absatz eins, zweiter Fall StGB bzw. Paragraphen 142, 143, Absatz 2, erster Fall StGB) wird mit

einer Freiheitsstrafe von einem bis zu fünfzehn Jahren bestraft. Das Verbrechen des Raubes (Paragraphen 15, 142,

Absatz eins und 2 StGB) wird mit einer Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren bestraft. Die für diese Delikte

angedrohten Strafdrohungen übersteigen damit die Untergrenze des Paragraph 17, Absatz eins, StGB von drei Jahren.

2.3.2. Der Beschwerdeführer schilderte in der mündlichen Verhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht im

Wesentlichen, dass er bei der Straftat vom 03.03.2024 „nur“ angefeuert habe. Erst auf weitere Befragung räumte der
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Beschwerdeführer auch ein, dass er etwas aus der Tasche des Opfers entwendet hat. Bereits hier zeigt sich, dass der

Beschwerdeführer keine Verantwortung für seine Taten übernimmt und er versucht das Unrecht seiner Taten

herunterzuspielen. Es ist daher bereits hier keine Verantwortungsübernahme oder Schuldeinsicht erkennbar.

2.3.3. Zum Vorfall vom 27.08.2023 im Zug gab der Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass er bei den

Kontrolleuren habe zuschlagen müssen, denn sonst hätten diese ihn geschlagen. Bereits hier zeigt sich, dass sich der

Beschwerdeführer als Opfer sieht und er nicht bereit ist das Unrecht seiner Taten einzusehen und für die erheblichen

Verletzungsfolgen Verantwortung zu übernehmen. Der Beschwerdeführer äußerte sich auf entsprechende Fragen vor

dem Bundesverwaltungsgericht wie folgt (VP S. 11): 2.3.3. Zum Vorfall vom 27.08.2023 im Zug gab der

Beschwerdeführer im Wesentlichen an, dass er bei den Kontrolleuren habe zuschlagen müssen, denn sonst hätten

diese ihn geschlagen. Bereits hier zeigt sich, dass sich der Beschwerdeführer als Opfer sieht und er nicht bereit ist das

Unrecht seiner Taten einzusehen und für die erheblichen Verletzungsfolgen Verantwortung zu übernehmen. Der

Beschwerdeführer äußerte sich auf entsprechende Fragen vor dem Bundesverwaltungsgericht wie folgt (VP Sitzung

11):

„R: Wissen Sie, wie schwer Sie die Zugbegleiter verletzt haben?

BP: Ich bin ausgerastet.

R: Wie schwer haben Sie sie verletzt?

BP: Ich bin ausgerastet. Sie wollten mich schlagen. Sie würden das auch so machen?

R: In Österreich ruft man die Polizei.

BP: Vielleicht würden Sie auch so was machen.

R: Ich würde die Polizei rufen.

BP: Sie sind ja auch ein Mädchen.

R: Auch Männer rufen in Österreich die Polizei.

BP: Aber wenn die Mutter geschlagen wird…

R: Was haben Sie eigentlich in Ihrer Antiaggressionstherapie gelernt?

BP: Vieles, was rüberkommt, wenn jemand etwas sagt. Vielleicht ist es ein anderes Verhalten. Seine Wahrheit ist

vielleicht nicht meine Wahrheit.“

Das leugnende Verhalten des Beschwerdeführers in der Beschwerdeverhandlung vor dem Bundesverwaltungsgericht

steht nach Ansicht des Gerichts im Widerspruch zu einem glaubhaften Gesinnungswandel und lässt eine fehlende

Einsicht in das Unrecht seines Handelns erkennen. Tatsächlich ist aus der Verantwortung des Beschwerdeführers zu

schließen, dass er das Unrecht seiner Taten überhaupt nicht einsieht und er in einer vergleichbaren Situation wieder

mit erheblicher Gewalt reagieren würde. Vom Beschwerdeführer geht daher eine erhebliche Gefahr aus.

Gesamtbetrachtend zeigen die Schilderungen des Beschwerdeführers in der mündlichen Beschwerdeverhandlung,

dass er sich mit den von ihm begangenen Straftaten und dem damit verbundenen Unrecht nicht auseinandergesetzt

hat. Er sieht das Unrecht seiner Taten nicht ein.

2.3.4. Schließlich war die Feststellung, dass der Beschwerdeführer auch in Zukunft nicht gewillt ist, die österreichische

Rechtsordnung zu achten und er auch in Zukunft strafbare Handlungen begehen werde, die eine erhebliche Gefahr für

ein Grundinteresse der Allgemeinheit, wie Gesundheit und körperliche Unversehrtheit sowie öLentliche Ordnung und

Sicherheit, darstellen, aufgrund folgender Erwägungen zu treffen:

Wie das Strafgericht in der letzten Verurteilung treLend ausführte, wurden insbesondere die Tatbegehung während

oLener Probezeit sowie der rasche Rückfall nach der letzten bedingten Entlassung aus einer Freiheitsstrafe am

23.02.2024 als erschwerend gewertet. Der Beschwerdeführer war daher schon mehrfach vorbestrat und er hat auch

schon das Haftübel verspürt. Obwohl der Beschwerdeführer erst am 23.02.204 aus der Strafhaft entlassen wurde,

beging er am 03.03.2024, sohin wenige Tage später, eine weitere sehr schwere Straftat. Bereits dieser rasche und

häuMge Rückfall indiziert, dass der Beschwerdeführer nicht gewillt ist sich an die österreichische Rechtsordnung zu

halten. Der Beschwerdeführer wird daher auch in Zukunft schwere Straftaten begehen.



Zudem ist auch keine Reue oder Verantwortungsübernahme durch den Beschwerdeführer erkennbar. Der

Beschwerdeführer übernahm in der Hauptverhandlung vom 31.01.2024 vor dem Strafgericht tatsächlich keine

Verantwortung. Er gab an, dass er dem Kontrolleur das Ticket weggenommen habe und dieser habe daraufhin seine

Mutter geschlagen (ON 42, 6). Tatsächlich versuchte der Beschwerdeführer – wie oben aufgezeigt – auch vor dem

Bundesverwaltungsgericht sein strafrechtliches Verhalten in einer Täter-Opfer-Umkehr zu rechtfertigen. Dabei zeigte

er weder Einsicht noch Empathie für seine Opfer, die erhebliche Verletzungen davontrugen und auch mit erheblichen

psychischen Folgen zu kämpfen haben.

Auch wenn der Beschwerdeführer Schritte zur Rückfallprävention gesetzt hat, indem er in der Haft an einer

Antiaggressionstherapie teilnahm, ist dem seine fehlende Verantwortungsübernahme in der Verhandlung und seine

fehlende Empathie für die Opfer entgegen zu halten. Insbesondere deutet die hohe Aggressivität bei den Taten und

die fehlende diesbezügliche Einsicht des Beschwerdeführers auf ein besonders hohes Rückfallpotential und einen sehr

hohen Grad an krimineller Energie hin. Da der Beschwerdeführer immer noch die Verantwortung bei seinen Opfern

sucht, geht das Gericht nicht davon aus, dass die Teilnahme des Beschwerdeführers an den bisherigen Therapien

irgendeine Wirkung gezeigt hat.

Der Beschwerdeführer hat auch keine Umstände darlegen können, die von einem nachhaltigen Gesinnungswandel

zeugen könnten. Der vergangene Zeitraum seit der strafgerichtlichen Verurteilung des Beschwerdeführers erscheint

zudem weit aus zu kurz um von einem Wohlverhalten bzw. einer positiven Zukunftsprognose ausgehen zu können,

zumal sich der Beschwerdeführer nach wie vor in Haft beMndet. Es liegt daher noch keine ausreichend lange

Wohlverhaltensperiode vor.

Der Beschwerdeführer wird aus den oben genannten Gründen auch in Zukunft strafbare Handlungen begehen, die

eine erhebliche Gefahr für ein Grundinteresse der Allgemeinheit, wie Gesundheit und körperliche Unversehrtheit

sowie öffentliche Ordnung und Sicherheit, darstellt.

3.       Rechtliche Beurteilung:

Zu A)

3.1.    Zu Spruchpunkt I. des angefochtenen Bescheides – Aberkennung des Status des Asylberechtigten:3.1. Zu

Spruchpunkt römisch eins. des angefochtenen Bescheides – Aberkennung des Status des Asylberechtigten:

3.1.1.  §§ 6 und 7 Asylgesetz 2005 (AsylG) lauten auszugsweise:3.1.1. Paragraphen 6 und 7 Asylgesetz 2005 (AsylG)

lauten auszugsweise:

„Aberkennung des Status des Asylberechtigten

„§ 7. (1) Der Status des Asylberechtigten ist einem Fremden von Amts wegen mit Bescheid abzuerkennen, wenn

1.       ein Asylausschlussgrund nach § 6 vorliegt;1. ein Asylausschlussgrund nach Paragraph 6, vorliegt;

2.       einer der in Art. 1 Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Endigungsgründe  eingetreten ist

oder2. einer der in Artikel eins, Abschnitt C der Genfer Flüchtlingskonvention angeführten Endigungsgründe

eingetreten ist oder

3.       der Asylberechtigte den Mittelpunkt seiner Lebensbeziehungen in einem anderen Staat hat.

(2) In den Fällen des § 27 Abs. 3 Z 1 bis 4 und bei Vorliegen konkreter Hinweise, dass ein in Art. 1 Abschnitt C Z 1, 2 oder

4 der Genfer Flüchtlingskonvention angeführter Endigungsgrund eingetreten ist, ist ein Verfahren zur Aberkennung

des Status des Asylberechtigten jedenfalls einzuleiten, sofern das Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Abs. 1

wahrscheinlich ist. Ein Verfahren gemäß Satz 1 ist, wenn es auf Grund des § 27 Abs. 3 Z 1 eingeleitet wurde, längstens

binnen einem Monat nach Einlangen der Verständigung über den Eintritt der Rechtskraft der strafgerichtlichen

Verurteilung gemäß § 30 Abs. 5 BFA-VG, in den übrigen Fällen schnellstmöglich, längstens jedoch binnen einem Monat

ab seiner Einleitung zu entscheiden, sofern bis zum Ablauf dieser Frist jeweils der entscheidungsrelevante Sachverhalt

feststeht. Eine Überschreitung der Frist gemäß Satz 2 steht einer späteren Aberkennung des Status des

Asylberechtigten nicht entgegen. Als Hinweise gemäß Satz 1 gelten insbesondere die Einreise des Asylberechtigten in

seinen Herkunftsstaat oder die Beantragung und Ausfolgung eines Reisepasses seines Herkunftsstaates.(2) In den

Fällen des Paragraph 27, Absatz 3, ZiLer eins bis 4 und bei Vorliegen konkreter Hinweise, dass ein in Artikel eins,

Abschnitt C ZiLer eins, 2, oder 4 der Genfer Flüchtlingskonvention angeführter Endigungsgrund eingetreten ist, ist ein
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Verfahren zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten jedenfalls einzuleiten, sofern das Vorliegen der

Voraussetzungen gemäß Absatz eins, wahrscheinlich ist. Ein Verfahren gemäß Satz 1 ist, wenn es auf Grund des

Paragraph 27, Absatz 3, ZiLer eins, eingeleitet wurde, längstens binnen einem Monat nach Einlangen der

Verständigung über den Eintritt der Rechtskraft der strafgerichtlichen Verurteilung gemäß Paragraph 30, Absatz 5,

BFA-VG, in den übrigen Fällen schnellstmöglich, längstens jedoch binnen einem Monat ab seiner Einleitung zu

entscheiden, sofern bis zum Ablauf dieser Frist jeweils der entscheidungsrelevante Sachverhalt feststeht. Eine

Überschreitung der Frist gemäß Satz 2 steht einer späteren Aberkennung des Status des Asylberechtigten nicht

entgegen. Als Hinweise gemäß Satz 1 gelten insbesondere die Einreise des Asylberechtigten in seinen Herkunftsstaat

oder die Beantragung und Ausfolgung eines Reisepasses seines Herkunftsstaates.

(2a) Ungeachtet der in § 3 Abs. 4 genannten Gültigkeitsdauer der Aufenthaltsberechtigung ist ein Verfahren zur

Aberkennung des Status des Asylberechtigten jedenfalls einzuleiten, wenn sich aus der Analyse gemäß § 3 Abs. 4a

ergibt, dass es im Herkunftsstaat des Asylberechtigten zu einer wesentlichen, dauerhaften Veränderung der

speziMschen, insbesondere politischen, Verhältnisse, die für die Furcht vor Verfolgung maßgeblich sind, gekommen ist.

Das Bundesamt hat von Amts wegen dem Asylberechtigten die Einleitung des Verfahrens zur Aberkennung des Status

des Asylberechtigten formlos mitzuteilen.(2a) Ungeachtet der in Paragraph 3, Absatz 4, genannten Gültigkeitsdauer

der Aufenthaltsberechtigung ist ein Verfahren zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten jedenfalls einzuleiten,

wenn sich aus der Analyse gemäß Paragraph 3, Absatz 4 a, ergibt, dass es im Herkunftsstaat des Asylberechtigten zu

einer wesentlichen, dauerhaften Veränderung der speziMschen, insbesondere politischen, Verhältnisse, die für die

Furcht vor Verfolgung maßgeblich sind, gekommen ist. Das Bundesamt hat von Amts wegen dem Asylberechtigten die

Einleitung des Verfahrens zur Aberkennung des Status des Asylberechtigten formlos mitzuteilen.

(3) Das Bundesamt kann einem Fremden, der nicht straLällig geworden ist (§ 2 Abs. 3), den Status eines

Asylberechtigten gemäß Abs. 1 Z 2 nicht aberkennen, wenn die Aberkennung durch das Bundesamt – wenn auch nicht

rechtskräftig – nicht innerhalb von fünf Jahren nach Zuerkennung erfolgt und der Fremde seinen Hauptwohnsitz im

Bundesgebiet hat. Kann nach dem ersten Satz nicht aberkannt werden, hat das Bundesamt die nach dem

Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, zuständige Aufenthaltsbehörde vom Sachverhalt

zu verständigen. Teilt diese dem Bundesamt mit, dass sie dem Fremden einen Aufenthaltstitel rechtskräftig erteilt hat,

kann auch einem solchen Fremden der Status eines Asylberechtigten gemäß Abs. 1 Z 2 aberkannt werden. (3) Das

Bundesamt kann einem Fremden, der nicht straLällig geworden ist (Paragraph 2, Absatz 3,), den Status eines

Asylberechtigten gemäß Absatz eins, ZiLer 2, nicht aberkennen, wenn die Aberkennung durch das Bundesamt – wenn

auch nicht rechtskräftig – nicht innerhalb von fünf Jahren nach Zuerkennung erfolgt und der Fremde seinen

Hauptwohnsitz im Bundesgebiet hat. Kann nach dem ersten Satz nicht aberkannt werden, hat das Bundesamt die nach

dem Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz (NAG), Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 100 aus 2005,, zuständige

Aufenthaltsbehörde vom Sachverhalt zu verständigen. Teilt diese dem Bundesamt mit, dass sie dem Fremden einen

Aufenthaltstitel rechtskräftig erteilt hat, kann auch einem solchen Fremden der Status eines Asylberechtigten gemäß

Absatz eins, Ziffer 2, aberkannt werden.

(4) Die Aberkennung nach Abs. 1 Z 1 und 2 ist mit der Feststellung zu verbinden, dass dem BetroLenen die

Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr zukommt. Dieser hat nach Rechtskraft der Aberkennung der Behörde

Ausweise und Karten, die den Status des Asylberechtigten oder die Flüchtlingseigenschaft bestätigen,

zurückzustellen.(4) Die Aberkennung nach Absatz eins, Ziffer eins und 2 ist mit der Feststellung zu verbinden, dass dem

BetroLenen die Flüchtlingseigenschaft kraft Gesetzes nicht mehr zukommt. Dieser hat nach Rechtskraft der

Aberkennung der Behörde Ausweise und Karten, die den Status des Asylberechtigten oder die Flüchtlingseigenschaft

bestätigen, zurückzustellen.

Ausschluss von der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten

§ 6. (1) Ein Fremder ist von der Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten ausgeschlossen, wennParagraph 6, (1)

Ein Fremder ist von der Zuerkennung des Status eines Asylberechtigten ausgeschlossen, wenn

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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